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S t e l l u n g n a h m e  

zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Besch

Wirtschaftswachstums (Wachstumsbeschleu

– Drucksache 11/15 – 

 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
zu dem in der Betreffzeile genannten Gesetzentwurf möchten wir im H
hörung des Finanzausschusses des Deutschen Bundestags am Montag
lung beziehen.  
 
Wir begrüßen den Gesetzentwurf, insbesondere die darin enthaltenen 
und die Reduzierung des gewerbesteuerlichen Hinzurechnungssatzes v
Pachtzinsen für die Benutzung von unbeweglichen Wirtschaftsgütern. 
schränken wir uns jedoch auf den Art. 6 des Entwurfes zur vorgeseh
tumshemmnissen im Bereich der Erbschaft- und Schenkungsteuer. 
 
 
I. Artikel 6 Änderung des Erbschaft- und Schenkungsteu
 
Der Gesetzesentwurf ist insoweit unzureichend, als dass die Gewerb
nannten begünstigten Vermögen gehören und insofern erbschaftsteu
werden. Festzuhalten bleibt, dass von jeglichem Vermögen, welches 
setzt wird, Gewerbeimmobilien die einzigen Vermögensgegenstände
Privatvermögen der Erbschaftsteuer unterworfen werden. Dies ist sowo
von dem Gesetz beabsichtigten wirtschaftlichen Gründen nicht vertretb
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1. Rechtliche Gründe  
 
Wie Ihnen bekannt ist, besteht der Grund für die Entlastung von Betriebsvermögen in dessen Bedeu-
tung für das Allgemeinwohl. Betriebe nützen nicht nur deren Eigentümern, sondern auch Dritten, 
beispielsweise den Arbeitnehmern oder anderen Unternehmen, die Leistungen an den Betrieb erbrin-
gen. Nicht zuletzt nützen sie auch dem Gemeinwesen über Steuerzahlungen und Schaffung von 
Infrastruktur. Gewerbeimmobilien, die an Handel, Industrie, Freiberufler und dienstleistendes Gewer-
be vermietet werden, erfüllen diese Voraussetzungen ebenso wie die von der Erbschaftsteuer entlas-
teten produzierenden Betriebe oder die Wohnimmobilien, die gewerblich vermietet werden. Dies 
umso mehr, als dass Gewerbeimmobilien aufgrund häufiger Mieterwechsel und damit verbundenen 
Umbauarbeiten auch Arbeitsplätze im Planungs- und Architekturwesen bestehen und über die Ar-
beitsplatzintensität von Wohnimmobilien hinausgehen. 
 
Daher ist sowohl das ErbStG in seiner jetzigen Fassung als auch der Gesetzesentwurf gemäß Art. 3 
GG verfassungswidrig, weil wesentlich Gleiches ungleich behandelt wird. Dabei ist darauf hinzuwei-
sen, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 7. November 2006, die die Erb-
schaftsteuerreform überhaupt erst ausgelöst hat, ausdrücklich die Immobilien als zu entlastende Ver-
mögensgegenstände erwähnt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat seinen ausdrücklichen Hinweis 
dabei nicht auf Wohnimmobilien beschränkt. Sofern hierauf in dem jetzigen Gesetzgebungsverfahren 
nicht durch die Einbeziehung der Gewerbeimmobilien in die Entlastungsregelungen – gleich den 
Wohnimmobilien – einbezogen wird, wird mithin ein verfassungswidriges Gesetz fortgeschrieben, 
das insoweit vom Bundesverfassungsgericht erneut verworfen werden wird. 
 
 
2. Wirtschaftliche Gründe  
 

Wie bereits dargelegt, besteht der gesetzgeberische Zweck der Verschonungsregelungen in der All-
gemeinwohlgebundenheit des betreffenden Vermögens. Die Gewerbeimmobilien nicht in diese Ver-
schonungsregelungen einzubeziehen, widerspricht daher dem Sinn und Zweck, den sich der Gesetz-
geber selbst gesetzt hat. Gewerbeimmobilien schaffen direkt Arbeitsplätze in ihrer Verwaltung und 
Instandhaltung. Weiterhin schaffen sie auch mittelbar Arbeitsplätze für das Baugewerbe und das 
Handwerk, beispielsweise im Rahmen ihrer Errichtung, Sanierung, Modernisierung und ihres Um-
baus. Ihr Mietpreis ist – gerade vor dem Hintergrund der Globalisierung – ein wichtiger Faktor für den 
Erhalt der Arbeitsplätze des produzierenden Unternehmens, des Handels und der Dienstleister. Denn 
die wenigsten Betriebe verfügen über eigene Immobilien. Die fehlende Verschonung von Gewerbe-
immobilien gefährdet daher nicht nur die Existenz der Immobilienwirtschaft selbst, sondern nahezu 
alle anderen Branchen, die auf die Nutzung der Gewerbeimmobilien angewiesen sind. 
 
Nur der Vollständigkeit halber sei auf Folgendes hingewiesen: Die Arbeitsplätze, die die Gewerbeim-
mobilien schaffen, stellen aus Sicht des Fiskus die nützlichsten und sichersten dar. Denn diese Ar-
beitsplätze sind aus der Natur der Sache im Inland angesiedelt, ohne dass das Risiko ihrer Verlagerung 
in das Ausland besteht. Selbst ausländische Unternehmer, die an den Gewerbeimmobilien tätig wer-
den, mehren hierdurch das inländische Steueraufkommen durch ihre beschränkte Einkommen- be-
ziehungsweise Körperschaftsteuerpflicht und durch die auf ihre Umsätze im Inland abzuführende 
Umsatzsteuer. 
 
Und schließlich: Sollte der Grund für die Ausnahme der Gewerbeimmobilien von den Verschonungs-
regelungen darin bestehen, weil diese – im Übrigen nur zu einem sehr geringen Teil – auch von aus-
ländischen Investoren erworben werden, wäre dies ein ungeeigneter Zweck. Denn ausländische In-
vestoren werden ohnehin nicht von der Gewerbesteuer erfasst, weil sie als Fonds oder Kapitalgesell-
schaften organisiert sind, die ohnehin nicht der Erbschaftsteuer unterliegen. Durch die Ausnahme von 
der Verschonung werden somit nur im Inland ansässige, zumeist mittelständische Unternehmer ge-
troffen und zwar in einer Schwere, die den Fortbestand ihres Unternehmens in der Existenz bedroht. 
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Aus all diesen Gründen ist die Einbeziehung der nicht zu Wohnzwecken, sondern zu gewerblichen 
Zwecken genutzten Immobilien in die Verschonungsregelungen des ErbStG erforderlich. Wir schla-
gen folgende Formulierung vor: 
 
§ 13b Abs. 2 Nr. 1 d wird wie folgt geändert: 
 

die überlassenen Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 
zum Betriebsvermögen, zum gesamthänderisch gebundenen Betriebsvermögen einer 
Personengesellscha t oder zum Vermögen einer Kapitalgesellschaft gehören und der 
Haup zweck des Bet iebs in der Vermietung besteht, dessen Erfüllung einen wirtschaftli
chen Geschäftsbetrieb erfordert; 

f
t  r  -

 
 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gern zur Verfügung. 
 
 
 
 
Alexander Rychter,  Ira von Cölln, LL.M. 
Rechtsanwalt M.A. Rechtsanwältin Steuerberaterin 
- Bundesgeschäftsführer - - Referentin für Finanzen und Steuern - 
 


